
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Uwe Witt,
Ulrike Schielke-Ziesing, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/17724 –

Befristete Beschäftigungsverhältnisse in Wirtschaft und Verwaltung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In Abgrenzung zu Normalarbeitsverhältnissen haben befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse nur eine begrenzte Laufzeit und gelten deshalb als atypisch 
(vgl. http://www.iwak-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Panel_H
E_2019_Abschlussbericht_IAB.pdf, S. 15). Das Arbeitsverhältnis endet, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf (ebd.). Die Befristung von Beschäftigungsver-
hältnissen bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Arbeitsbeziehung zu ihren 
Beschäftigten zu flexibilisieren (ebd.). Befristet Beschäftigte haben hingegen 
nicht selten mit negativen Konsequenzen wie geringerem Verdienst, verringer-
ten Karrierechancen sowie größerem Risiko arbeitslos zu werden, zu kämpfen 
(ebd.).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Zur Beantwortung der vorliegenden Fragen wurden Daten aus verschiedene 
Datenquellen herangezogen. Diese Ergebnisse sind aufgrund verschiedener Er-
hebungsmethoden und verfahren nur eingeschränkt vergleichbar.
Ergebnisse zu unbefristeten sowie zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen 
liegen basierend auf der Arbeitgeberbefragung zu betrieblichen Bestimmungs-
größen der Beschäftigung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB-Betriebspanel) bis zum Jahr 2018 vor. Informationen über die Staatsange-
hörigkeit der Beschäftigten werden im IAB-Betriebspanel nicht erfasst. Zu 
weiterführenden Informationen verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort 
zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. „Befristete Beschäf-
tigung in Deutschland“ auf Bundestagsdrucksache 19/10971.
Ergebnisse des Mikrozensus basieren auf der jährlichen Haushaltserhebung der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bei rund einem Prozent der Be-
völkerung. Mit dem Mikrozensusgesetz des Jahres 1996 wurde das Erhebungs-
konzept umgestellt. Aufgrund der methodischen Änderungen sind Ergebnisse 
aus den Jahren vor der Umstellung mit denen ab dem Jahr 1996 nicht ver-
gleichbar und werden nachfolgend nicht ausgewiesen. Daten aus dem Mikro-
zensus liegen bis zum Jahr 2018 vor.
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Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen stehen nur für neu begonnene Beschäfti-
gungsverhältnisse ab Oktober 2012 zur Verfügung. Angaben zu Befristungen 
im Bestand der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegen nicht vor. 
Daten für das Jahr 2019 stehen erst für den Zeitraum Januar bis Juni zur Ver-
fügung. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass bei begonnenen Beschäfti-
gungsverhältnissen Personen mehrfach gezählt werden können. Dies ist dann 
der Fall, wenn eine Person im Betrachtungszeitraum mehr als ein Beschäfti-
gungsverhältnis beginnt bzw. beendet. Die Auswertungen von befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen sind auf die sogenannte „Kerngruppe Befristung“ der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beschränkt. Bestimmte Personen-
gruppen, die an sich eine befristete Beschäftigung haben, sind somit bei der 
Betrachtung ausgeschlossen (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Aus-
bildung, Praktikanten, Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges 
ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten, Teilnehmende 
an zeitlich befristeten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bei einem Rehabili-
tationsträger).

1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die Anzahl sowie der Anteil der unbefristeten sowie der befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse jeweils entwickelt (bitte nach Bund, neuen 
Bundesländern [insgesamt], alten Bundesländern [insgesamt], Bundes-
ländern, Staatsangehörigkeit: Deutsche, Ausländer, EU-Ausländer, Dritt-
staatsangehörige, Top-8-Asylherkunftsländer getrennt ausweisen)?

Zu Ergebnissen des IAB-Betriebspanels betreffend befristete Beschäftigungs-
verhältnisse wird auf die Antwort zu Frage 1 in der genannten Bundestags-
drucksache 19/10971 verwiesen.
Ergebnisse zu unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen können den Tabel-
len 1 und 2* im Anhang entnommen werden.

2. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die Anzahl sowie der Anteil der sachgrundlos befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisse jeweils entwickelt (bitte nach Bund, neuen Bundes-
ländern [insgesamt], alten Bundesländern [insgesamt], Staatsangehörig-
keit: Deutsche, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Top-8-
Asylherkunftsländer getrennt ausweisen)?

Zu Ergebnissen des IAB-Betriebspanels betreffend sachgrundlos befristete Be-
schäftigungsverhältnisse wird auf die Antwort zu Frage 8 auf Bundestagsdruck-
sache 19/10971 verwiesen.

3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die Anzahl sowie der Anteil der mit Sachgrund befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisse jeweils entwickelt (bitte nach Bund, neuen Bundes-
ländern [insgesamt], alten Bundesländern [insgesamt], Staatsangehörig-
keit: Deutsche, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Top-8-
Asylherkunftsländer getrennt ausweisen)?

Zu Ergebnissen des IAB-Betriebspanels betreffend befristete Beschäftigungs-
verhältnisse mit Sachgrund verweist die Bundesregierung auf die Veröffent-
lichung des IAB „Befristete Beschäftigung in Deutschland 2018“ (http://doku.i

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/18551 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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ab.de/arbeitsmarktdaten/Befristete_Beschaeftigung_2018.xlsx). Angaben zu 
Befristungen mit Sachgrund stehen im IAB-Betriebspanel nur für die Jahre 
2012, 2013, 2017 und 2018 zur Verfügung.

4. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die Anzahl sowie der Anteil der befristeten Neueinstellungen an 
allen Neueinstellungen jeweils entwickelt (bitte nach Bund, neuen Bun-
desländern [insgesamt], alten Bundesländern [insgesamt], Staatsangehö-
rigkeit: Deutsche, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Top-8-
Asylherkunftsländer getrennt ausweisen)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA gab es im Jahr 2018 ins-
gesamt rund 11,25 Millionen neu begonnene sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse, darunter rund 10,28 Millionen in der Kerngruppe 
Befristung (siehe Vorbemerkung). Von den 10,28 Millionen Beschäftigungs-
verhältnissen der Kerngruppe Befristung waren rund 4,41 Millionen befristet, 
dies entspricht einem Anteil von 42,9 Prozent.
Weitere Ergebnisse nach den erfragten Differenzierungen einschließlich nach 
Altersgruppen können den Tabellen 3 bis 8* im Anhang entnommen werden.

5. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die Anzahl sowie der Anteil der ohne Sachgrund befristeten Neuein-
stellungen an allen Neueinstellungen jeweils entwickelt (bitte nach Bund, 
neuen Bundesländern [insgesamt], alten Bundesländern [insgesamt], 
Staatsangehörigkeit: Deutsche, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatsange-
hörige, Top-8-Asylherkunftsländer getrennt ausweisen)?

6. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die Anzahl sowie der Anteil der mit Sachgrund befristeten Neuein-
stellungen an allen Neueinstellungen jeweils entwickelt (bitte nach Bund, 
neuen Bundesländern [insgesamt], alten Bundesländern [insgesamt], 
Staatsangehörigkeit: Deutsche, Ausländer, EU-Ausländer, Drittstaatsange-
hörige, Top-8-Asylherkunftsländer getrennt ausweisen)?

Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Ergebnissen der IAB-Stellenerhebung wurden im Jahr 2018 rund 874.000 
Personen sachgrundlos befristet eingestellt, dies entspricht einem Anteil von 
22,6 Prozent an allen Neueinstellungen. Mit Angabe eines sachlichen Grundes 
wurden im Jahr 2018 rund 349.000 Personen bzw. 9 Prozent befristet einge-
stellt.
Weitere Ergebnisse nach der erfragten Differenzierung können den Tabellen 9 
und 10* im Anhang entnommen werden. In der IAB-Stellenerhebung wurde im 
Jahr 2018 erstmals differenziert nach Befristungen mit und ohne Sachgrund ge-
fragt. Eine Differenzierung nach Staatsangehörigkeit ist nicht möglich, da im 
Rahmen der IAB-Stellenerhebung die Nationalität der neueingestellten Perso-
nen nicht erhoben wird. Ergebnisse für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/18551 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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7. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 1995 bis 
2019 jeweils der Anteil der befristet Beschäftigten an allen Beschäftigten 
in der Altersgruppe der

a) unter 25-Jährigen,

b) 25- bis 35-Jährigen,

c) 35- bis 55-Jährigen,

d) 55- bis 65-Jährigen,

e) 65-Jährigen und älter

(bitte nach Bund, neuen Bundesländern [insgesamt], alten Bundesländern 
[insgesamt] getrennt ausweisen)?

Ergebnisse des Mikrozensus zum Anteil der befristet Beschäftigten nach den 
erfragten Differenzierungen können Tabelle 11* im Anhang entnommen wer-
den.

8. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die Anzahl sowie der Anteil der befristeten Neueinstellungen an 
allen Neueinstellungen in der Altersgruppe der

a) unter 25-Jährigen,

b) 25- bis 35-Jährigen,

c) 35- bis 55-Jährigen,

d) 55- bis 65-Jährigen,

e) 65-Jährigen und älter

jeweils entwickelt (bitte nach Bund, neuen Bundesländern [insgesamt], 
alten Bundesländern [insgesamt], Staatsangehörigkeit: Deutsche, Aus-
länder, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Top-8-Asylherkunftsländer 
getrennt ausweisen)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

9. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 1995 bis 
2019 der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse in Unterneh-
men bzw. Betrieben mit

a) unter 20 Beschäftigten,

b) 20 bis unter 100 Beschäftigten,

c) 100 bis unter 250 Beschäftigten,

d) 250 bis unter 500 Beschäftigten,

e) 500 und mehr Beschäftigten

jeweils entwickelt (bitte nach Bund, neuen Bundesländern [insgesamt], 
alten Bundesländern [insgesamt] getrennt ausweisen)?

Ergebnisse des IAB-Betriebspanel zum Anteil der befristeten Beschäftigungs-
verhältnisse nach Betriebsgrößen können den Tabellen 12 bis 14* im Anhang 
entnommen werden. Daten zu befristeten Beschäftigungsverhältnissen auf 
Unternehmensebene liegen der Bundesregierung nicht vor.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/18551 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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10. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 
bis 2019 die Anzahl sowie der Anteil der befristeten Beschäftigungs-
verhältnisse hinsichtlich des Anforderungsniveaus gemäß Klassifikation 
der Berufe 2010 der Bundesagentur für Arbeit

a) Helfer,

b) Fachkraft,

c) Spezialist und Experte

jeweils entwickelt?

Ergebnisse des Mikrozensus zu den befristeten Beschäftigungsverhältnissen 
nach der erfragen Differenzierung können Tabelle 15* im Anhang entnommen 
werden. Ergebnisse zum Anforderungsniveau gemäß der Klassifikation der 
Berufe 2010 liegen erst ab dem Jahr 2013 vor.

11. Wie viele der in 10a genannten Beschäftigungsverhältnisse wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 2019

a) wegen öffentlicher Förderung (z. B. Lohnkostenzuschüsse),

b) ohne Angabe eines sachlichen Grundes,

c) mit Angabe eines anderen sachlichen Grundes,

d) aufgrund sonstiger Regelung (z. B. Wissenschaftszeitvertragsgesetz)

befristet?

12. Wie viele der in Frage 10b genannten Beschäftigungsverhältnisse wur-
den nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 2019

a) wegen öffentlicher Förderung (z. B. Lohnkostenzuschüsse),

b) ohne Angabe eines sachlichen Grundes,

c) mit Angabe eines anderen sachlichen Grundes,

d) aufgrund sonstiger Regelung (z. B. Wissenschaftszeitvertragsgesetz)

befristet?

13. Wie viele der in Frage 10c genannten Beschäftigungsverhältnisse wurden 
nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 2019

a) wegen öffentlicher Förderung (z. B. Lohnkostenzuschüsse),

b) ohne Angabe eines sachlichen Grundes,

c) mit Angabe eines anderen sachlichen Grundes,

d) aufgrund sonstiger Regelung (z. B. Wissenschaftszeitvertragsgesetz)

befristet?

Die Fragen 11 bis 13 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/18551 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/18551

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



14. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 
bis 2019 jeweils die Anzahl sowie der Anteil der befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisse entwickelt, die nach dem Auslaufen

a) in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt wurden,

b) durch eine erneute Befristung fortgeführt wurden (neues befristetes 
Beschäftigungsverhältnis),

c) nicht verlängert wurden?

Zu Ergebnissen des IAB-Betriebspanels betreffend Übernahmen, Verlängerun-
gen und Personalabgängen nach dem Auslaufen von befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen verweist die Bundesregierung auf die Veröffentlichung des 
IAB „Befristete Beschäftigung in Deutschland 2018“ (http://doku.iab.de/arbeits
marktdaten/Befristete_Beschaeftigung_2018.xlsx).

15. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 
bis 2019 die Anzahl sowie der Anteil der befristeten Beschäftigungs-
verhältnisse mit einer Befristungsdauer

a) von weniger als 6 Monaten,

b) zwischen 6 und 12 Monate,

c) zwischen 12 und 24 Monate,

d) zwischen 24 und 36 Monate,

e) von länger als 36 Monaten

jeweils entwickelt (bitte nach Bund, neuen Bundesländern [insgesamt], 
alten Bundesländern [insgesamt], Staatsangehörigkeit: Deutsche, Aus-
länder, EU-Ausländer, Drittstaatsangehörige, Top-8-Asylherkunftsländer 
getrennt ausweisen)?

Ergebnisse des Mikrozensus zur Befristungsdauer von befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen nach den erfragen Differenzierungen können Tabelle 16* 
im Anhang entnommen werden.

16. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die durchschnittliche Befristungsdauer von befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen jeweils entwickelt, die

a) mit Sachgrund befristet,

b) ohne Sachgrund befristet

wurden?

Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/18551 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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17. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010, 
2015 sowie 2019 jeweils die Anzahl sowie der Anteil der befristet Be-
schäftigten in den einzelnen Bundesministerien sowie deren nachgeord-
neten Bundesbehörden (bitte nach befristeten Beschäftigungsverhältnis-
sen mit Sachgrund sowie ohne Sachgrund getrennt ausweisen)?

18. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010, 
2015 sowie 2019 jeweils die Anzahl sowie der Anteil der befristeten 
Neueinstellungen in den einzelnen Bundesministerien sowie deren nach-
geordneten Bundesbehörden (bitte nach befristeten Neueinstellungen mit 
Sachgrund sowie ohne Sachgrund getrennt ausweisen)?

19. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 bis 
2019 die durchschnittliche Befristungsdauer von befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen in den einzelnen Bundesministerien sowie deren 
nachgeordneten Bundesbehörden jeweils entwickelt, die

a) mit Sachgrund befristet,

b) ohne Sachgrund befristet

wurden?

Die Fragen 17 bis 19 werden gemeinsam beantwortet.
Die der Bundesregierung vorliegenden Daten für die Jahre 2015 und 2019 sind 
den Tabellen 17 und 18 im Anhang zu entnehmen. Zur Beantwortung der Frage 
nach der Anzahl der befristet Beschäftigten im Jahr 2015, differenziert nach 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen mit Sachgrund und ohne Sachgrund, 
wurden Daten genutzt, die zur Beantwortung der Schriftlichen Frage 16 der 
Abgeordneten Canan Bayram erhoben worden sind (vgl. Bundestagsdruck-
sache 19/695).
Für das Jahr 2010 liegen aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen keine 
Daten mehr vor.
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